
REGLEMENT DES GEWINNSPIELS „Lieblingsgeschäft“

1. Veranstalter
Das Gewinnspiel „Lieblingsgeschäft“ (italienisch: „Negozio del Cuore“, 
nachfolgend „Gewinnspiel“) wird von der inService Gen., mit Rechtssitz in Bozen 
(BZ), Mitterweg 5, St.-Nr./MwSt.-Nr. 01672360219 (nachfolgend „Veranstalter“), 
durchgeführt.
Das Gewinnspiel findet im Rahmen der Initiative „Mein Lieblingsgeschäft 2026“ des 
Handels- und Dienstleistungsverbandes Südtirol (hds) statt. Ziel der Initiative ist die 
Stärkung des lokalen Handels und die Hervorhebung seiner Bedeutung für das 
soziale und wirtschaftliche Gefüge der Städte und Dörfer in der Autonomen Provinz 
Bozen. Die Initiative bindet die Südtiroler Bevölkerung in eine große 
Publikumsabstimmung ein, um Geschäften neue Sichtbarkeit zu verleihen – durch 
ein emotionales, lokales und gemeinschaftliches Projekt.

2. Teilnehmer
Das Gewinnspiel richtet sich an Personen, die für ihr bevorzugtes Geschäft in 
Südtirol abstimmen („Abstimmende“).
Auch Minderjährige dürfen teilnehmen, sofern sie die erforderlichen Daten angeben. 
Ausgeschlossen sind Mitarbeitende des Veranstalters sowie des Handels- und 
Dienstleistungsverbandes Südtirol (hds).

3. Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über die digitale Plattform der Initiative „Mein 
Lieblingsgeschäft 2026“ unter:

• www.lieblingsgeschaeft.it 
• www.negoziodelcuore.it 

Abstimmende können wie folgt abstimmen:
• Anonyme Stimme – berechtigt nicht zur Teilnahme am Gewinnspiel.
• Stimme mit Angabe persönlicher Daten – durch Eingabe von Name, 

Nachname, EMail oder Telefonnummer nimmt man an den Preisziehungen 
teil. Pflichtfelder sind mit (*) gekennzeichnet.

Jede Person kann pro Tag und pro Abstimmungsphase eine Stimme abgeben.
Unter den Abstimmenden, die ihre persönlichen Daten angeben, werden die 
Gewinner*innen der Preise ausgelost.

4. Abstimmungsphasen 
Phase 1

• Zeitraum: 10. März – 19. April 2026
• Inhalt: 

o Kürung der Bezirkssieger: 
1) Lieblingsgeschäft Bozen Stadt  20261

2) Lieblingsgeschäft Bozen Land  20262

 Der Bezirk Bozen Stadt umfasst folgende Gemeinde: Bozen. 1

 Der Bezirk Bozen Land umfasst folgende Gemeinden: Aldein, Altrei, Andrian, Auer, Branzoll, 2

Deutschnofen, Eppan, Jenesien, Kaltern, Karneid, Kastelruth, Kurtatsch, Kurtinig, Leifers, Margreid, 
Mölten, Montan, Nals, Neumarkt, Pfatten, Ritten, Salurn, Sarntal, St. Christina, St. Ulrich, Terlan, Tiers, 
Tramin, Truden, Völs, Welschnofen, Wolkenstein.

http://www.lieblingsgeschaeft.it
http://www.negoziodelcuore.it


3) Lieblingsgeschäft Pustertal / Gadertal  20263

4) Lieblingsgeschäft Vinschgau  20264

5) Lieblingsgeschäft Eisacktal / Wipptal  20265

6) Lieblingsgeschäft Burggrafenamt  20266

o Ermittlung der 5 Landesfinalisten, die in Phase 2 antreten.

Phase 2
• Zeitraum: 18. – 28. Mai 2026
• Inhalt: Abstimmung über den Titel „Südtirols Lieblingsgeschäft 2026“ unter 

den 5 Finalisten.

5. So wird abgestimmt
1. Gewünschtes Geschäft aus der Liste auswählen.
2. Entscheiden zwischen: 

• anonymer Stimme (ohne Teilnahme am Gewinnspiel);
• Stimme mit persönlichen Daten (Teilnahme an der Verlosung).

3. Abstimmung bestätigen.

6. Garantie 
Der Veranstalter hat eine Kaution in Höhe von 100 % des Gesamtwerts der Preise 
mittels Hinterlegung eines Depots beim Staatsschatzamt des Staates von Bozen 
geleistet. Gesamtwert der Preise: € 2.100,00.

7. Preise für Abstimmende
Die Preise werden ausgelost – per elektronischem System und in Anwesenheit 
eines Funktionärs der Handelskammer Bozen.

• Es sind 7 Ziehungen vorgesehen.
• Jede Ziehung erfolgt innerhalb von 10 Werktagen nach Ende des 

entsprechenden Abstimmungszeitraums.
• Pro Ziehung werden 3 Gewinner*innen und 3 Ersatzgewinner*innen 

ermittelt.
• Jede/r Gewinner*in erhält 1 monni BON-Gutschein im Wert von € 100,00.
• Jede Person kann pro Ziehung maximal einen Preis gewinnen.
• GESAMTWERT DER PREISE: 21 Gutscheine zu je € 100,00 = € 2.100,00

 Der Bezirk Pustertal/Gadertal umfasst folgende Gemeinden: Abtei, Ahrntal, Bruneck, Corvara, 3

Enneberg, Gais, Gsies, Innichen, Kiens, Mühlwald, Niederdorf, Olang, Percha, Pfalzen, Prags, 
Prettau, Rasen-Antholz, Sand in Taufers, Sexten, St. Lorenzen, St. Martin in Thurn, Terenten, Toblach, 
Welsberg-Taisten, Wengen.

 Der Bezirk Vinschgau umfasst folgende Gemeinden: Glurns, Graun, Kastelbell-Tschars, Laas, 4

Latsch, Mals, Martell, Prad am Stilfserjoch, Schlanders, Schluderns, Schnals, Stilfs, Taufers im 
Münstertal.

 Der Bezirk Eisacktal/Wipptal umfasst folgende Gemeinden: Barbian, Brenner, Brixen, Feldthurns, 5

Franzensfeste, Freienfeld, Klausen, Lajen, Lüsen, Mühlbach, Natz-Schabs, Pfitsch, Ratschings, 
Rodeneck, Sterzing, Vahrn, Villanders, Villnöß, Vintl, Waidbruck.

 Der Bezirk Burggrafenamt umfasst folgende Gemeinden: Algund, Burgstall, Gargazon, Hafling, 6

Kuens, Lana, Laurein, Marling, Meran, Moos in Passeier, Naturns, Partschins, Plaus, Proveis, Riffian, 
Schenna, St. Leonhard in Passeier, St. Martin in Passeier, St. Pankraz, Tirol, Tisens, Tscherms, Ulten, 
Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Vöran.



Abstimmungszeiträume pro Ziehung:

9. Übergabe der Preise
• Die Gewinner*innen werden innerhalb von 5 Tagen nach der Ziehung per 

EMail oder Telefon kontaktiert.
• Der Preis muss innerhalb von 5 Tagen akzeptiert werden, indem die 

erforderliche Dokumentation übermittelt wird.
Bei Nichtantwort oder Ablehnung wird der Preis an Südtirol Hilft EO / L’Alto Adige 
Aiuta ODV, Bozen, Verdiplatz 43, St.-Nr. 02518600214 gespendet.
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
Bei minderjährigen Gewinner*innen erfolgt die Annahme durch die Eltern oder den 
gesetzlichen Vormund.

10. Dauer
Die Bewerbung beginnt am 10. März 2026 und das Gewinnspiel endet am 28. Mai 
2026, dem letzten möglichen Abstimmungstag.

11. Werbung
Die Initiative wird über lokale Medien, Informationsmaterialien, Website und 
SocialMediaKanäle beworben – unter Einhaltung dieses Reglements.

12. Gebiet
Das Gewinnspiel findet in der Autonomen Provinz Bozen (Südtirol) statt. 
Der Datenspeicherungsserver befindet sich in Irland. Die erhobenen Daten werden 
anschließend in eine nicht veränderbare ExcelDatei exportiert und auf den Server 
der inService Gen. übertragen.

13. Erklärung
Der Veranstalter verzichtet gemäß Art. 30 DPR 600/1973 auf das Rückgriffsrecht 
gegenüber den Gewinner*innen.

14. Unentgeltlichkeit und Annahme des Reglements
Die Teilnahme ist kostenlos, ausgenommen die Internetverbindungskosten.
Die Teilnahme setzt die vollständige Annahme dieses Reglements voraus, das auf 
der offiziellen Website der Initiative veröffentlicht ist.

Nr. der 
Ziehung Zeitraum

1 10.03.2026 – 15.03.2026

2 16.03.2026 – 22.03.2026

3 23.03.2026 – 29.03.2026

4 30.03.2026 – 05.04.2026

5 06.04.2026 – 12.04.2026

6 13.04.2026 – 19.04.2026

7 2026. – 28.05.2026



Der Veranstalter kann das Reglement nach vorheriger Mitteilung an das zuständige 
Ministerium sowie Information der Öffentlichkeit ändern, ohne Rechte der bereits 
teilnehmenden Personen zu beeinträchtigen.

15. Verstöße
Der Veranstalter kann Abstimmende von der Teilnahme ausschließen und deren 
Stimmen annullieren, wenn betrügerische oder nicht ordnungsgemäße 
Abstimmungen festgestellt werden.
Es bleibt vorbehalten, rechtliche Schritte gegen unzulässige Verhaltensweisen 
einzuleiten.


